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RS OGH 1970/3/17 8Ob61/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1970

Norm

ABGB §1090 IId1

Rechtssatz

Die Vereinbarung eines Anerkennungszinses von nicht einem fünfzig Groschen pro Monat sowie die Zustimmung zur

Errichtung eines festen Bauwerks auf dem gegen jederzeitigen Widerruf zur Benützung überlassenen Grundstück

vermögen an der Rechtsnatur des Benützungsverhältnisses als eines jederzeit widerruflichen nichts zu ändern.
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